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8Ob3/21f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.2006

Norm

KO §44

KO §102

Rechtssatz

Im Konkurs können nur Konkursforderungen, nicht aber Aussonderungsansprüche angemeldet werden; es gibt daher

keinen Prüfungs(feststellungs)prozess bezüglich behaupteter Aussonderungsansprüche. Dies gilt ebenso für

Ersatzaussonderungsansprüche.

Entscheidungstexte

8 Ob 128/06s

Entscheidungstext OGH 23.11.2006 8 Ob 128/06s

8 Ob 3/21f

Entscheidungstext OGH 22.10.2021 8 Ob 3/21f

Vgl; Beisatz: Hier: Das Aussonderungsrecht des selbst nicht von der Insolvent betroffenen Eigentümerpartners

nach § 13 Abs 3 WEG ist im Streitverfahren zu klären. (T1)
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